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Ernährungslehre in der Sekundarstufe II 
 

Fachspezifische Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung 
 
 
Auf der Grundlage von § 48 SchulG, § 13 APO-GOSt sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans 
Ernährungslehre hat die Fachkonferenz - im Einklang mit dem entsprechenden allgemeinen 
Konzept zur Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung des GSA - folgende 
fachspezifische Grundsätze beschlossen. 
 

Fachspezifische Kompetenzbereiche und Kompetenzerwartungen 

Den fünf Inhaltsfeldern 

• Bedarfsgerechte Ernährung 

• Physiologie der Ernährung 

• Ernährung in verschiedenen Lebensphasen und Lebenssituationen 

• Pathophysiologie der Ernährung und 

• Ernährungsökologie 

sind im schulinternen Lehrplan Ernährungslehre des GSA konkretisierte Kompetenzerwartun-
gen zugeordnet. 

Diese unterscheiden sich sowohl im Grad der Selbstständigkeit bei der Bearbeitung der Aufga-
ben als auch im Grad der Komplexität der gedanklichen Verarbeitungsprozesse, sodass sie eine 
Abstufung in Bezug auf den Anspruch der Aufgabe verdeutlichen. 

Kompetenzerwartungen 

• erleichtern den Lehrkräften unter Berücksichtigung der Unterrichtsinhalte 
und ihrer Vermittlung eine ausgewogene Aufgabenstellung, 

• erleichtern den Schülerinnen und Schülern Verständnis für die Aufgabenstel-
lungen im mündlichen und im schriftlichen Bereich,  

• machen Bewertungen durchschaubar und 

• ermöglichen die Herstellung eines Konsens zwischen den Fachlehrern und 
damit eine größere Vergleichbarkeit der Anforderungen. 

Es folgen Beispiele dafür, wie in Aufgaben geforderte Schülerleistungen den Kompetenzberei-
chen zugeordnet werden können. 
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Umgang mit Fachwissen: 

� Wiedergeben und Erläutern von Basiswissen (Fakten, Zusammenhänge, Arbeitstechni-
ken und Methoden sowie Prinzipien, Gesetzen, Regeln und Theorien o. a.) sowie dessen 
Erläuterung in einem begrenzten Gebiet im gelernten Zusammenhang  

� selbstständiges Übertragen von Basiswissen auf vergleichbare neuartige Fragestellun-
gen, veränderte Sachzusammenhänge oderabgewandelte Verfahrensweisen  

� kritisches Reflektieren und Modifizieren Ernährungslehre bezogener Fachbegriffe, Re-
geln, Gesetze etc. vor dem Hintergrund neuer, 

� komplexer und widersprüchlicher Informationen und Beobachtungen  

� selbstständiges Auswählen und Anpassen geeigneter erlernter Methoden, Verfahren und 
Fachwissen zur Lösung komplexer neuartiger 

� fachlicher Problemsituationen  

 

 

Erkenntnisgewinnung: 

� Aufbauen und Durchführen eines einfachen Experiments - auch küchentechnische 
Übung - nach vorgelegtem Plan  

� Aufbauen, Durchführen und Erläutern eines bekannten Demonstrationsexperiments im 
gelernten Zusammenhang  

� Wiedergeben und Erläutern eines gelernten Modells zu einem begrenzten Gebiet im ge-
lernten Zusammenhang  

� Auswerten von komplexeren neuen Ergebnissen nach bekannten Verfahren  

� Anwenden bekannter Experimente und Untersuchungsmethoden auf vorgegebene neu-
artige Fragestellungen, Hypothesen o. a.  

� selbstständiges Planen, Aufbauen und Durchführen eines Experiments zu einer neuarti-
gen, vorgegebenen Fragestellung  

� Übertragen und Anpassen von bekannten Modellvorstellungen auf neuartige Zusam-
menhänge (II)der Basis verschiedener neuer Fakten und experimenteller Ergebnisse  

� Entwickeln eines eigenständigen Zugangs zu einem Ernährungslehre bezogenen Phäno-
men bzw. Problem (Zerlegung in Teilprobleme, 

� Konstruktion von geeigneten Fragestellungen und Hypothesen sowie Planung eines 
geeigneten Experimentes)  
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Kommunikation: 

� Beschreiben und Protokollieren von Experimenten  

� Entnehmen von Informationen aus einfachen Fachtexten  

� Umsetzen von Informationen in übersichtliche, die Zusammenhänge verdeutlichende 
Schemata (Concept-Maps, Flussdiagramme o. a.)  

� mündliches und schriftliches Darstellen von Daten, Tabellen, Diagrammen, Abbildungen 
mit Hilfe der Fachsprache  

� Wiedergabe und Erläuterung von einzelnen Argumenten  

� strukturiertes schriftliches oder mündliches Präsentieren komplexer Sachverhalte  

� Anwenden von bekannten Argumentationsmustern in neuen Kontexten  

� eigenständiges Recherchieren, Strukturieren, Beurteilen und Aufarbeiten von Informati-
onen mit Bezug auf neue Fragestellungen oder Zielsetzungen  

� Argumentieren auf der Basis nicht eindeutiger Rohdaten: Aufbereitung der Daten, Feh-
leranalyse und Herstellung von Zusammenhängen  

 

Bewertung: 

� Darstellen von Konflikten und ihren Lösungen in wissenschaftlich-historischen Kontex-
ten in einem begrenzten Gebiet und wiederholenden Zusammenhang  

� Wiedergeben und Erläutern von Positionen und Argumenten bei Bewertungen in ethi-
schen Zielkonflikten in einem begrenzten Gebiet und wiederholenden Zusammenhang  

� Bewerten von Aussagen und Handlungsoptionen anhand bekannter Bewertungskriterien 
in neuen ethischen Konfliktsituationen  

� Begründetes Abwägen und Bewerten von Handlungsoptionen in neuen ethischen Di-
lemma-Situationen  

� kritisches Bewerten komplexer ethischer Konflikte in neuen Zusammenhängen aus ver-
schiedenen Perspektiven  

� begründetes Treffen von Entscheidungen unter Einbezug von Handlungsalternativen, 
differenzierten Bewertungskriterien und bekannten 

� Entscheidungsfindungsstrategien in neuen ethischen Zielkonfliktsituationen  

� selbstständiges Reflektieren und Bewerten der Tragweite, Möglichkeiten und Grenzen 
bekannter ernährungswissenschaftlicher Erkenntnisse 

� und Methoden in neuen Zusammenhängen (gesellschaftliche Relevanz, ökonomische, 
medizinische Relevanz o. a.)  
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Überprüfungsformen und Leistungsbewertung 

Grundlagen der Leistungsbewertungen in der Sekundarstufe II sind alle von den Schülerinnen 
und Schülern 

• im Beurteilungsbereich Sonstige Leistungen im Unterricht und  
• im Beurteilungsbereich Klausuren  

erbrachten Leistungen.  

In dem Fachcurriculum Ernährungslehre Sekundarstufe II werden unterschiedliche Überprü-
fungsformen vorgestellt. Sie zeigen Möglichkeiten auf, wie Schülerkompetenzen nach den oben 
genannten Anforderungsbereichen sowohl im Bereich der sonstigen Mitarbeit als auch 
im Bereich Klausuren (siehe hierzu Beispielklausur in Anhang) überprüft werden können. 
 

Beiden Beurteilungsbereichen kommt der gleiche Stellenwert zu (je 50%).  

 

 

Beurteilungsbereich Sonstige Mitarbeit 

Im Beurteilungsbereich Sonstige Mitarbeit sind alle Leistungen zu werten, die ein/e Schüler/in 
im Zusammenhang mit dem Unterricht - mit Ausnahme der Klausuren und der Facharbeit - er-
bringt.  

Folgende Aspekte sollen bei der Leistungsbewertung der sonstigen Mitarbeit eine Rolle spielen: 

• Verfügbarkeit ernährungslehrebezogenen Grundwissens 

• Sicherheit und Richtigkeit in der Verwendung der ernährungslehrebezogenen 
Fachsprache 

• Sicherheit, Eigenständigkeit und Kreativität beim Anwenden fachspezifischer 
Methoden und Arbeitsweisen (z. B. beim Aufstellen von Hypothesen, bei Pla-
nung und Durchführung von Experimenten, beim Umgang mit Modellen, …) 

• Sicherheit und Kenntnis von Kriterien bei der Beachtung von Hygieneaspekten 
beim Umgang mit Lebensmitteln 

• Zielgerichtetheit bei der themenbezogenen Auswahl von Informationen und 
Sorgfalt und Sachrichtigkeit beim Belegen von Quellen 

• Sauberkeit, Vollständigkeit und Übersichtlichkeit der Unterrichtsdokumentation, 
ggf. Portfolio 

• Sachrichtigkeit, Klarheit, Strukturiertheit, Fokussierung, Ziel- und Adressaten-
bezogenheit in mündlichen und schriftlichen Darstellungsformen, auch medien-
gestützt 

• Sachbezogenheit, Fachrichtigkeit sowie Differenziertheit in verschiedenen Kom-
munikationssituation (z. B. Informationsaustausch, Diskussion, Feedback, …) 
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• Reflexions- und Kritikfähigkeit 

• Schlüssigkeit und Differenziertheit der Werturteile, auch bei Perspektivenwech-
sel  

• Fundiertheit und Eigenständigkeit der Entscheidungsfindung in Dilemmasituatio-
nen 

 

Gewichtung der sonstigen Mitarbeit 

Die Gewichtung einer sonstigen Mitarbeitsleistung hängt von ihrem zeitlichen Umfang, 
fachlichen Anspruch/Anforderungsbereiche/Kompetenzen und Arbeitsaufwand ab.  

Die Gewichtung der einzelnen Leistung liegt in der pädagogischen Entscheidung des 
Fachlehrers*in.  

In einer schriftlichen Übung werden Fehler deutlich gekennzeichnet. Die Fehler- und 
Korrekturkennzeichnung orientiert sich dabei an der üblichen Kennzeichnung im Sinne 
der Richtlinien und Lehrpläne.  

Die Aufgaben werden mit Punkten bewertet und die zu erreichende Punktzahl wird auf 
dem Aufgabenblatt angegeben. Die Vergabe der Noten richtet sich nach dem erreichten 
Anteil an der Gesamtpunktzahl und ist dem nachfolgenden Bewertungsraster zu ent-
nehmen:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Grundsätze der Leistungsrückmeldung und Beratung 

Sonstige Mitarbeit:  
• Leistungsrückmeldungen erfolgen auf Nachfrage der Schülerinnen und Schüler 

außerhalb der Unterrichtszeit  
• spätestens am Ende eines Quartals 
• an Eltern-/Schülersprechtagen  
• dabei erfolgt individuelle Beratung im Hinblick auf Stärken und Verbesserungs- 

perspektiven.  
 
Präsentationen, Arbeitsprotokolle, Dokumentationen und andere Lernprodukte der 
sonstigen Mitarbeit:  

• Leistungsrückmeldung erfolgt zeitnah 
• inhalts- und darstellungsbezogene Kriterien werden thematisiert  
• zentrale Stärken als auch Optimierungsperspektiven für jede/n Schüler/in      

werden hervorgehoben.  

 

Note mit Tendenz Prozent (mind.) 
Sehr gut 85 
Gut 70 
Befriedigend 55 
Ausreichend 40 
Mangelhaft 20 
Ungenügend 0 

Tab. 1:  
Notenschlüssel für schriftliche 
Überprüfungen (Tests) 
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Beurteilungsbereich Klausur 
 

Einführungsphase: 

• eine Klausur im zweiten Quartal des ersten Halbjahres über 90 Minuten,  

• im zweiten Halbjahr eine Klausur über 90 Minuten im ersten Quartal  

Qualifikationsphase 1: 

• zwei Klausuren im ersten Halbjahr über 90 Minuten im Grundkurs,  

• zwei Klausuren im zweiten Halbjahr über 135 Minuten im Grundkurs, 

• die erste Klausur im zweiten Halbjahr kann durch eine Facharbeit ersetzt werden 

• Facharbeiten dienen dazu, die Schülerinnen und Schüler mit den Prinzipien und Formen 
selbstständigen, wissenschaftspropädeutischen Lernens vertraut zu machen. Die Fach-
arbeit ist eine umfangreichere schriftliche Hausarbeit und selbstständig zu verfassen. 
Umfang und Schwierigkeitsgrad der Facharbeit sind so zu gestalten, dass sie ihrer Wer-
tigkeit im Rahmen des Beurteilungsbereichs Klausuren gerecht wird. Die genauen Mo-
dalitäten regelt die Schule - siehe hierzu betreffende Informationen auf der Schul-
Homepage. Um den Besonderheiten eines naturwissenschaftlichen Faches Rechnung zu 
tragen, ist reine Literaturauswertung nicht geeignet. Es empfehlen sich z.B. Experi-
mente, Produktanalysen, Befragungen und deren kritische Auswertung.  

�  

 

Qualifikationsphase 2.1: 

• zwei Klausuren im ersten Halbjahr über 180 Minuten im Grundkurs. 

 

Qualifikationsphase 2.2: 

� eine Klausur, die – was den formalen Rahmen betrifft – unter Abiturbedingungen ge-
schrieben wird. 
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Leistungsbewertung Klausur 

• Die Klausur wird mit Blick auf die schriftliche Abiturprüfung mit Hilfe eines Kriterien-  
rasters (Erwartungshorizont) durchgeführt, welches neben den inhaltsbezogenen Teil-
leistungen auch darstellungsbezogene Leistungen ausweist.   
 

• In den Klausuren werden Fehler deutlich gekennzeichnet. Die Fehler- und Korrektur-
kennzeichnung orientiert sich dabei an der üblichen Kennzeichnung im Sinne der Richtli-
nien und Lehrpläne.  

 
• Die Teilaufgaben der Klausuren werden mit Punkten bewertet und die zu erreichende 

Punktzahl wird auf dem Aufgabenblatt angegeben.  
 

• Dieses Kriterienraster wird den korrigierten Klausuren beigelegt und Schülerinnen und 
Schülern auf diese Weise transparent gemacht. 

 
• Die Zuordnung der Leistungspunkte zu den Notenstufen orientiert sich in der Qualifika-

tionsphase am Zuordnungsschema des Zentralabiturs. Die Vergabe der Noten richtet 
sich nach dem erreichten Anteil an der Gesamtpunktzahl und ist folgendem Noten-
schlüssel zu entnehmen:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Eine Absenkung der Note kann gemäß APO-GOSt bei häufigen Verstößen gegen die 
Sprachrichtigkeit vorgenommen werden.  
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